
VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung 
Beschluss-

empfehlung

WE_1 Malsch Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Infrastrukturabstands sowie

der Nachmeldung eines Wohngebäudes im Gewerbegebiet reduziert und wird 

mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_2 Bretten Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen der möglichen Umfassung 

benachbarter Ortschaften (Sprantal, Ruit und Rotenbergerhof), 

straßenrechtlicher Belange (Infrastrukturabstand), um eine Beeinträchtigung der 

Sichtachse zum Kloster Maulbronn zu vermeiden sowie wegen eines 

Vorsorgeabstands zum Natura 2000-Gebietsnetz verkleinert. WE_2 wird mit 

einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_3 Durmersheim Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_5 Kraichtal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen militärischer Belange und der 

möglichen Umfassung benachbarter Ortschaften reduziert und mit einer neuen 

Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_6 Kraichtal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen militärischer Belange sowie wegen 

eines Vorsorgeabstands zum Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer 

neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_7 Östringen Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_8 Kraichtal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen der möglichen Umfassung 

benachbarter Ortschaften (Oberacker) reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt. Trotz der geringen Größe kann es aufgrund des räumlichen 

Zusammenhangs mit dem Vorranggebiet WE_651 weiterverfolgt werden.

anpassen

WE_9 Zaisenhausen Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen der möglichen Umfassung 

benachbarter Ortschaften (Zaisenhausen und Bahnbrücken) und natur- und 

artenschutzrechtlicher Belange reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt. 

anpassen
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_10 Kürnbach Das Vorranggebiet wird weiterverfolgt. beibehalten

WE_11 Oberderdingen Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Infrastrukturabstands sowie 

eines Abstands zu einer veränderten Siedlungserweiterungsfläche reduziert und 

mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_13 Bruchsal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen der möglichen Umfassung 

benachbarter Ortschaften (Gondelsheim) sowie wegen eines 

Infrastrukturabstands reduziert und mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt. 

anpassen

WE_14 Ubstadt-Weiher Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz  reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_16 Philippsburg Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz  reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_17 Weingarten Das Vorranggebiet wird um die Teilfläche reduziert, die außerhalb des 

Suchraums liegt (Ausschlussgrund: Kategorie B des Fachbeitrags Artenschutz) 

und mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_19 Karlsbad Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_20 Karlsbad Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_21 Karlsbad Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz  und aus artenschutzrechtlichen Gründen entfallen.

zurückstellen

WE_22 Oberderdingen Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Tunnel (Rollenbergtunnel) und um die Teilflächen mit zu geringer 

Windhöffigkeit reduziert und mit einer anderen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_23 Karlsbad Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz  reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_24 Ettlingen Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen forst-, arten-, 

naturschutzrechtlichen und topographischen Belangen entfallen.

zurückstellen

WE_25 Ettlingen Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz entfallen.

zurückstellen

WE_26 Rheinstetten Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_29 Muggensturm Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Infrastrukturabstands 

reduziert und mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_30 Kuppenheim Das Vorranggebiet wird weiterverfolgt. beibehalten
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_32 Gaggenau Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_34 Malsch Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Infrastrukturabstands und 

eines Vorsorgeabstands zum Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer 

neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_35 Malsch Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_36 Malsch Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Infrastrukturabstands und 

eines Vorsorgeabstands zum Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer 

neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_37 Malsch Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_38 Bühl Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz teilweise reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_39 Ottersweier Das im Rahmen der Offenlage nachgemeldete Gebiet wird auf Basis der Natura 

2000-Verträglichkeitsprüfung bewertet und als Vorranggebiet aufgenommen.

aufnehmen

WE_40 Loffenau Das Vorranggebiet wird weiterverfolgt. beibehalten
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_41 Gernsbach Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen artenschutzrechtlichen Belangen 

reduziert (Planungsgrundlage Auerhuhn) und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_43 Gernsbach Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum FFH-

Gebiet reduziert sowie in einem Teilbereich nach Norden erweitert (angepasster 

Vorsorgeabstand zu nicht wohngenutzten Gebäuden im Außenbereich). Das 

Gebiet wird mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_45 Forbach Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen der möglichen Umfassung 

benachbarter Ortschaften (Forbach) reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt. 

anpassen

WE_46 Forbach Das Vorranggebiet wird weiterverfolgt. beibehalten

WE_48 Baden-Baden Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen einer potenziell möglichen 

Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes entfallen. 

zurückstellen

WE_49 Bühlertal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz und aus arten- und naturschutzrechtlichen Gründen 

entfallen.

zurückstellen

WE_50 Rheinmünster

Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen militärischer Belange sowie eines 

erforderlichen Infrastrukturabstands entfallen.

zurückstellen

WE_51 Karlsruhe Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen der Beeinträchtigung des 

Netzausbauvorhabens Nr. 19 sowie eines Vorsorgeabstandes zum Natura 2000-

Gebietsnetz entfallen.

zurückstellen
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_52 Bruchsal Das Vorranggebiet wird insbesondere aufgrund von militärischen Belangen, 

denkmalfachlichen Bedenken und der möglichen Umfassung benachbarter 

Ortschaften (Heidelsheim) entfallen.

zurückstellen

WE_53 Waghäusel Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz und aus artenschutzrechtlichen Gründen entfallen.

zurückstellen

WE_55 Sinzheim Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen einer potenziell möglichen 

Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes entfallen. 

zurückstellen

WE_57 Baden-Baden Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen einer potenziell möglichen 

Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes entfallen. 

zurückstellen

WE_66 Bruchsal Das Vorranggebiet wird insbesondere aufgrund von militärischen und 

denkmalfachlichen Bedenken sowie aufgrund von Vorsorgeabständen zum 

Natura 2000-Gebietsnetz entfallen.

zurückstellen

WE_70 Bruchsal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz entfallen.

zurückstellen

WE_75 Kraichtal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

nachgemeldeten Bebaungsplan verkleinert und nun mit einer anderen 

Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_78 Sulzfeld Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen denkmalfachlichen Bedenken, der 

möglichen Umfassung benachbarter Ortschaften (Sulzfeld/Zaisenhausen), eines 

erforderlichen Infrastrukturabstands sowie eines Vorsorgeabstandes zum Natura 

2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt. 

anpassen
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_87 Kraichtal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstandszum Natura 

2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_93 Gondelsheim Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_95 Gondelsheim Das Vorranggebiet wird insbesondere aufgrund der möglichen Umfassung 

benachbarter Ortschaften entfallen.

zurückstellen

WE_96 Bretten Das Vorranggebiet wird weiterverfolgt. beibehalten

WE_101 Bretten Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines erforderlichen 

Infrastrukturabstands reduziert und mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen

WE_114 Ottersweier Das Vorranggebiet wird weiterverfolgt. beibehalten

WE_150 Ettlingen Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt.

anpassen

WE_177 Oberderdingen Das Vorranggebiet wird insbesondere aufgrund von denkmalfachlichen 

Bedenken und seiner geringen Größe entfallen.

zurückstellen
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_180 Walzbachtal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz entfallen.

zurückstellen

WE_181 Walzbachtal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz entfallen.

zurückstellen

WE_182 Walzbachtal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz entfallen.

zurückstellen

WE_190 Gaggenau Das im Rahmen der Offenlage nachgemeldete Gebiet wird auf Basis des 

vorgelegten artenschutzrechtlichen Gutachtens bewertet und als Vorranggebiet 

aufgenommen.

aufnehmen

WE_192 Gaggenau Das im Rahmen der Offenlage nachgemeldete Gebiet wird auf Basis des 

vorgelegten artenschutzrechtlichen Gutachtens bewertet und als Vorranggebiet 

aufgenommen.

aufnehmen

WE_301 Bretten Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen  eines Vorsorgeabstands zum 

Natura 2000-Gebietsnetz sowie der möglichen Umfassung benachbarter 

Ortschaften (Oberacker) reduziert und mit einer neuen Abgrenzung 

weiterverfolgt. 

anpassen

WE_302 Bretten Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen der möglichen Umfassung 

benachbarter Ortschaften (Heidelsheim, Büchig/Neibsheim/Helmsheim) 

reduziert und mit einer neuen Abgrenzung weiterverfolgt. 

anpassen

WE_391 Ottersweier Das im Rahmen der Offenlage nachgemeldete Gebiet wird auf Basis der 

vorgelegten artenschutzrechlichen Gutachtens sowie der Natura 2000-

Verträglichkeitsprüfung bewertet und als Vorranggebiet aufgenommen.

aufnehmen
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_471 Baden-Baden Das Vorranggebiet wird weiterverfolgt. beibehalten

WE_472 Baden-Baden Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen einer potenziell möglichen 

Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes reduziert und mit einer anderen 

Abgrenzung weiterverfolgt. 

anpassen

WE_481 Baden-Baden Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen einer in Teilbereichen potenziell 

möglichen Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes reduziert und mit einer 

neuen Abgrenzung weiterverfolgt. 

anpassen

WE_561 Baden-Baden Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen einer potenziell möglichen 

Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes reduziert und mit einer neuen 

Abgrenzung weiterverfolgt. 

anpassen

WE_562 Baden-Baden Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen einer potenziell möglichen 

Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes entfallen. 

zurückstellen

WE_563 Baden-Baden Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen einer potenziell möglichen 

Beeinträchtigung des UNESCO-Welterbes entfallen. 

zurückstellen

WE_601 Bruchsal Das Vorranggebiet wird insbesondere aufgrund von denkmalfachlichen 

Bedenken entfallen.

zurückstellen

WE_602 Bruchsal Das Vorranggebiet wird insbesondere wegen eines Vorsorgeabstands zum 

Tunnel (Rollenbergtunnel) sowie wegen einer möglichen Umfassung 

benachbarter Ortschaften (Unteröwisheim) reduziert und mit einer anderen 

Abgrenzung weiterverfolgt.

anpassen
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VRG Kommune Erläuterung zur Beschlussempfehlung
Beschluss-

empfehlung

WE_651 Kraichtal Das Vorranggebiet wird weiterverfolgt. beibehalten

WE_652 Kraichtal Das Vorranggebiet wird insbesondere aufgrund von militärischen Belangen, 

arten- und naturschutzrechtlichen Bedenken sowie Behördenrichtfunkstrecken 

entfallen.

zurückstellen

WE_901 Zaisenhausen Das im Rahmen der Offenlage nachgemeldete Gebiet wird auf seine 

Vereinbarkeit mit den Planungskriterien geprüft und als Vorranggebiet 

aufgenommen.

aufnehmen
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